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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.04.2012 

Geschäftszahl 

2011/15/0175 

Rechtssatz 

Das EuGH-Urteil Gemeente Leusden betrifft eine nationale Regelung, nach welcher eine steuerpflichtige (und 
damit zum Vorsteuerabzug führende) Vermietung - unter bestimmten weiteren Voraussetzungen - nur dann 
zulässig war, wenn die Jahresmiete zumindest 7% der Gestehungskosten (zuzüglich 0,15% je vollendetes Jahr ab 
dem Zeitpunkt der ersten Nutzung) des Grundstücks betrug (Rn 16, 17). Diese Regelung steht nicht im 
Widerspruch zur Sechsten Richtlinie (Rn 79, 80, und insb. 75 f). 


